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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 17.01.2020 bzgl. 

der Aufstellung des Bebauungsplanes „Östlich der Höpinger Straße“ im Ortsteil 

Darfeld 

 

Anlage XIII zur SV IX/836  

 

 

Altlasten/Bodenschutz 

Der Hinweis auf das im Plangebiet verlaufende Gleisbett der ehemaligen Bahnlinie und den 

darauf begründeten Altlastenverdacht wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis auf die Regelungen des Bodenschutzgesetzes zur Untersuchungspflicht der 

Gemeinde als Träger der Bauleitplanung wird zur Kenntnis genommen.   

Vor dem Hintergrund, dass die betreffende Fläche im Bebauungsplan als Grünfläche 

festgesetzt ist und somit aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes keine 

wesentlichen Eingriffe in den Boden erfolgen, wird in Abstimmung mit der Unteren 

Bodenschutzbehörde von orientierenden Untersuchungen im Sinne des § 2 Abs. 3 

BBodSchV im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens abgesehen.  

Im Hinblick auf die erforderliche Anstoßwirkung des Bebauungsplanes in Bezug auf die 

bestehenden Bodenbelastungen wird die betroffene Fläche gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als 

„Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist“ 

gekennzeichnet. Des Weiteren wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, dass 

bei Bodeneingriffen in die gekennzeichneten Flächen in Abstimmung mit der Unteren 

Bodenschutzbehörde gutachterlich zu begleiten sind.    

 

Der Anregung wird gefolgt und die Fläche des Gleisbettes der ehem. Bahnlinie 

(Altlastenverdachtsfläche) festgesetzt und ein entsprechender Hinweis in den 

Bebauungsplan aufgenommen. Des Weiteren wird in der Begründung zum Bebauungsplan 

unter Pkt. 6.2 Altlasten und Kampfmittelvorkommen näher auf das Altlastenvorkommen 

eingegangen. 

 

 

Niederschlagswasser 

Die Hinweise auf die erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren wird zu Kenntnis 

genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Natur- und Artenschutz  

Der Hinweis, dass sich der Bebauungsplan „Östlich der Höpinger Straße“ innerhalb des 

Geltungsbereiches des Landschaftsplans Rosendahl befindet, der jedoch keine 

entgegenstehenden Festsetzungen trifft und dieser mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

zurücktritt, wird zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung, die Flächen, die als Ausgleichsfläche im Zuge der Errichtung der 

Ortsumgehung entstanden sind, als "Fläche oder Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festzusetzen wird 

gefolgt.  

Die Anregung, Art und Weise der beabsichtigten Kompensation bis zum Satzungsbeschluss 

mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und festzulegen, wird im weiteren 

Verfahren gefolgt.  

 



Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung wird gefolgt.   

 

 

Bauordnung 

Der Anregung, den Flächennutzungsplan im Bereich der Bahnfläche zu ändern, wird nicht 

gefolgt. Der Flächennutzungsplan stellt die Bahnrasse als „Fläche für Bahnanlagen” dar.  Mit 

der Festsetzung des Bebauungsplanes als „Grünfläche” wird diese weiterhin von baulichen 

Anlagen freigehalten und ist insofern aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Eine 

Änderung des Flächennutzungsplanes ist daher nicht zwingend erforderlich.  

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 


